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Einladung  

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 

Gerne laden wir Sie zu den Gemeindeversammlungen der politischen Gemeinde ein und freuen 
uns, wenn Sie von Ihrem demokratischen Recht zur Mitgestaltung unserer Gemeinde möglichst 

zahlreich Gebrauch machen.  
 
Dabei stehen die Mitglieder des Gemeinderats gerne für allgemeine Fragen oder Anregungen zur 

Verfügung.  
 

Freundliche Grüsse  
 
Gemeinderat  

 
 

Hinweise Aktenauflage  

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Anträge und Berichte des Gemeinderats. Die detaillierten 
Akten liegen ab 13. Mai 2024 während der Öffnungszeiten im Gemeindehaus bei der Abteilung 

Präsidiales (1. Stock) zur Einsicht auf.  
 

 

Stimmrecht  

In Angelegenheiten der politischen Gemeinde sind alle in Maur niedergelassenen Schweizerinnen 

und Schweizer stimmberechtigt, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben. Die Niederlassung 
beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften.  

 
 

Anfragerecht nach § 17 Gemeindegesetz  

Gemäss § 17 des Gemeindegesetzes hat jede stimmberechtigte Person das Recht, eine Anfrage 
an die zuständige Gemeindevorsteherschaft zu stellen, die an der Gemeindeversammlung zu be-

antworten ist. Die Anfrage muss eine Angelegenheit der Gemeinde betreffen und von allgemeinem 
Interesse sein sowie vor der Gemeindeversammlung schriftlich bei der Gemeindevorsteherschaft 

eingereicht werden. Die Anfrage wird dann an der Gemeindeversammlung beantwortet.  
 
Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung eingereicht werden, 

beantwortet die Gemeindevorsteherschaft der/dem fragestellenden Stimmberechtigten spätestens 
einen Tag vor der Gemeindeversammlung schriftlich. Der Tag, an dem die Gemeindeversammlung 

stattfindet, wird dabei nicht mitgezählt. Massgebend ist das Datum des Eingangs bei der Gemein-
devorsteherschaft.  
 

Der oder die fragestellende Stimmberechtigte hat das Recht auf eine Stellungnahme. Es findet 
keine Beratung und Beschlussfassung über die Antwort statt. Die Gemeindeversammlung kann 

aber beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.   
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1 Genehmigung Jahresrechnung 202 3 

1 Antrag des Gemeinderats  

1. Die Jahresrechnung 2023 der politischen Gemeinde wird genehmigt. 
 

2. Der Aufwandüberschuss von CHF 24'728.92 wird dem Eigenkapital belastet. 

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission  

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2023 in der vom Gemeinderat am 16. 
April 2024 beschlossenen Fassung geprüft. Sie hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung 

zur Kenntnis genommen, welcher aufzeigt, dass die Rechnungsführung und Rechnungslegung 
den gesetzlichen Vorschriften sowie der Gemeindeordnung und den Regelungen der politischen 
Gemeinde Maur entsprechen. 

 
Die Jahresrechnung ist wie immer gut strukturiert und die einzelnen Positionen sowie die Abwei-

chungen zum Budget sind klar aufgezeigt und dokumentiert. Das knapp negative Ergebnis von 
CHF 24'728.92 ist signifikant besser als im Budget geplant. Die positive Abweichung zum Budget 
kommt hauptsächlich aus dem Steuerbereich, so ist einerseits die Einkommenssteuer höher aus-

gefallen als geplant, andererseits sind wiederum hohe Erträge aus der Grundstückgewinnsteuer an 
die Gemeinde geflossen. Die Erträge aus der Einkommenssteuer fliessen zu einem grossen Teil 

als Finanzausgleich wieder ab, die Erträge aus der Grundstückgewinnsteuer verbleiben jedoch 
komplett in der Gemeinde. 
 

Auf der Kostenseite ergab sich im Bereich der sozialen Sicherheit durch Rückerstattungen für So-
zialhilfezahlungen ein Minderaufwand, welcher sich positiv auf das Ergebnis auswirkte. Im Bereich 

Bildung ist eine Kostenüberschreitung sichtbar, dies hauptsächlich durch die schon in den Vorjah-
ren erwähnten Transportkosten sowie durch höhere Kosten für die Sonderschulung. Auch der Pfle-
gebereich hat das Budget überschritten, hauptsächlich durch die Kosten der ambulanten und stati-

onären Pflegeleistungen. 
 

Durch die oben erwähnten positiven Effekte wurde ein sehr ausgeglichenes Ergebnis erreicht und 
die erzielte Selbstfinanzierung ist signifikant besser als erwartet. Die Kosten steigen jedoch stetig 
an und es ist daher nach wie vor wichtig, haushälterisch mit denjenigen Kosten umzugehen, wel-

che von der Gemeinde gesteuert werden können. 
 

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der politischen Gemeinde 
Maur finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahres-

rechnung 2023 gibt im Übrigen zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Rechnungsprüfungskommis-
sion beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2023 der politischen Gemeinde zu 
genehmigen. 

3 Das Wesentliche in Kürze  

Die Jahresrechnung 2023 der politischen Gemeinde schliesst in der Erfolgsrechnung mit einem 

Aufwandüberschuss von rund CHF 24'700 ab. Budgetiert war ein Defizit von CHF 2,63 Mio., die 
Ergebnisverbesserung beträgt rund CHF 2,61 Mio. 
 

Aufgrund von ausserplanmässigen Abschreibungen in der Höhe von CHF 1,93 Mio. erreichen die 
Abschreibungen gesamthaft CHF 9,59 Mio., was nahe der langfristig zu erwartenden Abschrei-

bungslast liegt. Das Resultat der Erfolgsrechnung gibt daher einen Hinweis auf die Nachhaltigkeit 
der Finanzierung im Gemeindehaushalt. 
 

Die Selbstfinanzierung (auch 'Cashflow') erreichte CHF 10,35 Mio., die Nettoinvestitionen im Ver-
waltungsvermögen von CHF 6,32 Mio. konnten damit vollständig aus eigener Kraft finanziert wer-

den. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 164 %. Geplant waren Investitionsausgaben im Verwal-
tungsvermögen von netto CHF 15,45 Mio. Das Nettovermögen stieg durch den resultierenden Fi-
nanzierungsüberschuss von CHF 4,026 Mio. auf CHF 89,02 Mio. per Ende 2023. Im Rahmen des 
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Budgets war mit einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 9,21 Mio. und einer entsprechenden Ab-

nahme des Nettovermögens gerechnet worden. Der Bilanzüberschuss sinkt auf CHF 211,94 Mio. 
 

Die Ergebnisverbesserung um CHF 2,61 Mio. in der Erfolgsrechnung geht zunächst auf die Zu-
nahme der allgemeinen Gemeindesteuern um CHF 4,54 Mio. gegenüber dem Budget zurück. Wie 

sich abzeichnet, dürfte sich das kantonale Mittel der Steuerkraft 2023 nahe am Wert bewegen, der 
in der Budgetierung angenommen wurde. Die Abschöpfung im Finanzausgleich steigt daher durch 
den Zuwachs des Maurmer Steuerertrags um CHF 3,68 Mio. gegenüber dem Budget. Somit wer-

den rund 81 % des Steuermehrertrags in den Finanzausgleich abgeführt. Es verbleibt ein Mehrer-
trag von netto CHF 0,86 Mio. 

 
Im Weiteren erreichten die Grundstückgewinnsteuern nach den Rekordergebnissen der beiden vo-
rangegangenen Jahre (2021: CHF 9,41 Mio.; 2022: CHF 8,29 Mio.) mit CHF 7,90 Mio. wiederum 

ein erfreulich gutes Resultat, welches das Budget um CHF 1,90 Mio. übertraf. 
 

 

Tabelle: Überblick Jahresrechnung 2023 
 
Die Abweichungen der Resultate in den einzelnen Aufgabenbereichen hielten sich grob betrachtet 

die Waage. Hohe Mehraufwendungen waren im Aufgabenbereich Allgemeine Verwaltung zu ver-
zeichnen (+ CHF 1,18 Mio.). Hier waren es insbesondere die Abschreibungen, welche im Bereich 

Liegenschaften zu dieser Überschreitung beitrugen (+ CHF 0,7 Mio.). Ebenfalls hoch fielen die 
Mehraufwendungen im Aufgabenbereich Bildung mit einem Plus von CHF 0,75 Mio. gegenüber 
dem Budget aus. Verantwortlich hierfür sind die Entwicklung des Besoldungsaufwands (inkl. vom 

in Mio. CHF Rechnung Budget Rechnung

2023 2023 2022

Erfolgsrechnung

Aufwand 82.4 76.1 74.0

Ertrag 82.3 73.5 79.5

Ergebnis Erfolgsrechnung 0.0 -2.6 5.5

Finanzierung

Selbstfinanzierung (Cashflow) 10.4 6.2 12.3

Nettoinvestitionen 6.3 15.5 9.4

Ergebnis Finanzierung 4.0 -9.2 2.9

Selbstfinanzierungsgrad 164% 40% 131%

Bilanz

Bilanzüberschuss 211.9 212.0

Nettovermögen 89.0 85.0

Nettovermögen pro Einwohner (CHF) 8'166 7'911

Detail Steuerertrag

Steuerfuss 85% 85% 87%

Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 42.9 42.1 42.3

Ordentliche Steuern frühere Jahre 9.0 6.0 8.9

Übrige Steuern, Steuerausscheidungen -1.1 -1.9 -0.9

Grundstückgewinnsteuern 7.9 6.0 8.3

Ablieferung an den Finanzausgleich 6.9 3.2 7.2
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Kanton verfügter Teuerungsausgleich) sowie die Ausgaben für externe Sonderschulung und damit 

verbundene Transportkosten. Im Aufgabenbereich Gesundheit, der gegenüber dem Budget mit 
Mehraufwendungen von CHF 0,46 Mio. abschliesst, waren es vor allem die Beiträge an die statio-

näre und die ambulante Pflege, welche zur Überschreitung beitrugen. 
 

In den übrigen Aufgabenbereichen bewegen sich die resultierenden Netto-Aufwendungen unter 
den Budgetwerten. Die grössten Minderaufwendungen ergaben sich zum einen im Bereich Soziale 
Sicherheit, wo Rückerstattungen für Sozialhilfezahlungen massgeblich zum guten Resultat beitru-

gen (Nettoaufwand Bereich - CHF 0,40 Mio.). Zum anderen konnten im Bereich Volkswirtschaft hö-
here Erträge aus der Gewinnbeteiligung der ZKB entgegengenommen werden (Nettoertrag Be-

reich + CHF 0,31 Mio.). 
 
Die Stimmberechtigten haben an der Juni-Gemeindeversammlung letzten Jahres dem Verzicht auf 

die Teilprojekte Loorensaal und Spielplatz im Generationenprojekt Looren, Modul A zugestimmt. 
Dadurch wurden im Budget 2023 eingestellte Investitionen von rund CHF 2,8 Mio. nicht ausgelöst. 

Durch die Überarbeitung des Projekts für das Bevölkerungsschutzgebäude unter Einbezug der 
Bachprojekte und der Anpassung der Verkehrssituation ergab sich eine Verzögerung. Das umfas-
sende Projekt wird im Juni des laufenden Jahres 2024 zur Abstimmung gebracht. Im Budget 2023 

eingestellte Ausgaben von CHF 3,0 Mio. wurden in der Folge nicht ausgelöst. Da auch im Tiefbau 
nur ein Teil der geplanten Investitionen umgesetzt werden konnte, resultierten am Ende Nettoin-

vestitionen von CHF 6,32 Mio. statt der budgetierten CHF 15,45 Mio. 
 
Der Abschluss der Jahresrechnung 2023 zeigt eine leichte Verbesserung der finanziellen Situation 

des Gemeindehaushalts. Auf dieser soliden Grundlage können die wichtigen Aufgaben der Erneu-
erung und Erweiterung der Gemeindeinfrastruktur mit Zuversicht angegangen werden. Gemeinde-

rat und Schulpflege werden die anstehenden Projekte definieren, etappieren und priorisieren. Die 
finanzielle Entwicklung soll auch weiterhin verantwortungsbewusst gesteuert werden. 

4 Erfolgsrechnung  

Den Aufwendungen von CHF 82'354'676.44 stehen Erträge von CHF 82'329'947.52 gegenüber. 
Es resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 24'728.92. Die Abweichungen der Jahresrechnung 

2023 gegenüber dem Budget 2023 können nach Sachgruppen (Artengliederung) und nach Aufga-
benbereichen (Funktionale Gliederung) analysiert werden.  

 
Analyse nach Sachgruppen  
 

Der Fiskalertrag (Gemeindesteuern) übertraf das Budget um CHF 6,51 Mio. oder 12,4 %. Auf die 
Grundstückgewinnsteuern entfielen hiervon Mehrerträge von CHF 1,90 Mio., auf die allgemeinen 

Gemeindesteuern CHF 4,54 Mio. Die Einkommenssteuern natürlicher Personen aus früheren Jah-
ren lagen dabei CHF 3,23 Mio. über Budget, die Vermögenssteuern des Rechnungsjahrs 
CHF 1,20 Mio. über Budget. 

 
Der Personalaufwand betrug CHF 16,05 Mio. und übertraf damit den budgetierten Betrag um rund 

CHF 167'000 oder 1,1 %. Grund hierfür war in erster Linie, dass der Regierungsrat einen höheren 
Teuerungsausgleich verfügt hat, als prognostiziert und budgetiert worden war. Der Sachaufwand 
von CHF 14,46 Mio. schloss rund CHF 187'000 oder 1,3 % unter Budget. Minderaufwendungen 

waren hier insbesondere bei Unterhaltsarbeiten zu beobachten. 
 

Die Transferaufwendungen erreichten CHF 39,83 Mio. und übertrafen das Budget um CHF 5,63 
Mio. oder 16,4 %, was in erster Linie auf die Mehrabschöpfung von CHF 3,86 Mio. im Finanzaus-
gleich zurückzuführen war. Der Transferertrag überstieg das Budget um CHF 2,42 Mio. 

 
Analyse nach Aufgabenbereichen  
 
Die detaillierten Ausführungen erfolgen im Abschnitt "Jahresrechnung ấ Details zum Finanzbericht" 

im Kapitel "Erläuterungen zur Erfolgsrechnung" des Rechnungsbuchs. 
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Mehraufwendungen gegenüber dem Budget waren in den Bereichen Allgemeine Verwaltung 

(+ CHF 1,18 Mio.), Bildung (+ CHF 0,75 Mio.) und Gesundheit (+ CHF 0,46 Mio.) zu verzeichnen. 
Aufgefallen sind hier höhere Abschreibungen, ein höherer Besoldungsaufwand und höhere Pflege-

beiträge für Maurmer Einwohnerinnen und Einwohner. Netto Minderaufwendungen ergaben sich 
insbesondere in den Bereichen Soziale Sicherheit (- CHF 0,40 Mio.) und Volkswirtschaft 

(- CHF 0,31 Mio.), wobei hier einerseits höhere Rückerstattungen und andererseits höhere Ge-
winnanteile zur Ergebnisverbesserung beitrugen. Die übrigen Aufgabenbereiche schlossen eben-
falls mit Nettoaufwendungen unter den budgetierten Beträgen ab. Gesamthaft gesehen hielten sich 

die Budgetüberschreitungen und die Budgetunterschreitung grob die Waage, die Resultatverbes-
serung geht vor allem auf das Konto der höheren (Grundstückgewinn-) Steuererträge. 

5 Investitionsrechnung  

Bei den Investitionen im Verwaltungsvermögen stehen Ausgaben von CHF 12'409'069.37 Einnah-
men von CHF 6'084'717.92 gegenüber. Die Nettoinvestitionen betrugen folglich CHF 6'324'351'45. 

Im Finanzvermögen erfolgte ein Zugang von CHF 157'375.87. Die wichtigsten Projekte bildeten die 
abschliessenden Arbeiten an den Schulhäusern und der Umgebung im Generationenprojekt Loo-

ren (CHF 2,54 Mio.), die Errichtung einer provisorischen Unterkunft für Schutz- und Asylsuchende 
(CHF 0,75 Mio.) sowie die Erneuerung und Verlegung der Kanalisation A52 (CHF 1,21 Mio.). Ge-
samthaft konnten in der Investitionsrechnung mit Nettoausgaben von CHF 6,32 Mio. rund 41 % der 

budgetierten CHF 15,45 Mio. umgesetzt werden. 

6 Finanzierung  

Die Investitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 6,32 Mio. konnten vollumfänglich aus der 
Selbstfinanzierung der Erfolgsrechnung ('Cashflow') von CHF 10,35 Mio. finanziert werden. Über 
den gesamten Gemeindehaushalt resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad von 164 %. Der Saldo aus 

Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen führt zu einem Finanzierungsüberschuss von CHF 4,03 
Mio. Im Budget war noch mit einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 9,21 Mio. gerechnet wor-

den. 
 

Bei der Wasserversorgung stehen der Selbstfinanzierung von CHF 1,08 Mio. netto Investitionsaus-
gaben von CHF 0,07 Mio. gegenüber. Bei der Abwasserbeseitigung können die Nettoinvestitionen 
von CHF 1,59 Mio. durch die Selbstfinanzierung von CHF 0,36 Mio. nur zu rund einem Viertel 

(23 %) gedeckt werden. Die Gebührenhöhe wird auch gerade mit Blick auf die Zukunft der ARA 
Maur überprüft. Im Bereich Abfallwirtschaft ergibt sich eine negative Selbstfinanzierung ('Cash-

drain') von CHF 0,08 Mio. Die Gebühren wurden auf das laufende Jahr 2024 hin angehoben. 

7 Bilanz  

Durch den Aufwandüberschuss von CHF 24'728.92 sinkt der Bilanzüberschuss auf 

CHF 211'943'928.80, die Bilanzsumme steigt von CHF 285'760'859.32 auf CHF 289'789'311.46. 
Die in der Anlagebuchhaltung erfassten Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens erreichen 

die Höhe von CHF 152'974'719.89. Der Finanzierungsüberschuss führt zu einem Zuwachs des 
Nettovermögens auf CHF 89'022'664.82. Die Vermögenslage ist mit einem Nettovermögen von 
CHF 8'166 pro Kopf der Bevölkerung überdurchschnittlich gut. 

8 Schlusswort des Gemeinderats  

Für die Abnahme der Jahresrechnung ist gemäss Artikel 16 Absatz 1 Ziffer 5 der Gemeindeordnung 

die Gemeindeversammlung zuständig. Mit der Abnahme der Jahresrechnung bewilligt die Gemein-
deversammlung auch Kreditüberschreitungen gemäss § 116 Gemeindegesetz. Der Gemeinderat 
beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen. 
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9 Jahresabschluss 2023 in Grafiken  

Steuern des Rechnungsjahrs (Steuerfuss 87 % ab 2014; 85 % ab 2023) 

 
 
Steuer n früherer Jahre  

 
 

Total Gemeindesteuern ï Abschöpfung Finanzausgleich ï Nettosteuerertrag  
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Grundstückgewinnsteuern  

 
 
Nettoaufwand Hauptaufgabenbereiche  
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Nettoaufwand Aufgabenbereiche Bildung  
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